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	Richtlinie:  Beschwerdeverfahren nach dem
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)





1. Zweck und Geltungsbereich
Diese Richtlinie regelt das Verfahren zur Meldung und Bearbeitung von Hinweisen auf menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken sowie Pflichtverletzungen innerhalb der GPS, ihrer Tochterunternehmen und Zulieferer. Ziel ist die Einhaltung der Sorgfaltspflichten gemäß LkSG.
2. Gegenstand der Hinweise und Beschwerden
Das Verfahren umfasst Meldungen zu Risiken oder Verstößen, insbesondere in folgenden Bereichen:

· Menschenrechte: Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Sklaverei, Arbeitsschutz, Koalitionsfreiheit, Gleichbehandlung, angemessene Löhne, Umweltverschmutzung
· Umwelt: Verstöße gegen gesetzliche Umweltvorgaben
3. Meldewege
Hinweise und Beschwerden können über das elektronische Hinweisgebersystem „Whistle Report“ anonym und kostenlos eingereicht werden. 
Alternativ sind Meldungen persönlich, telefonisch oder per E-Mail möglich. Diese sind zu richten an:
· Geschäftsführer, Klaus Puschmann, Telefon: 04421 - 206264
· Menschenrechtsbeauftragte, Kamila Hillers, Telefon: 04421 - 206220
4. Ablauf des Verfahrens
Nach Eingang einer Meldung erfolgt die Prüfung durch die Menschenrechtsbeauftragte und die zuständigen Stellen. Bei begründetem Verdacht werden interne Maßnahmen zur Aufklärung und Abhilfe eingeleitet. Wenn die Hinweisgebenden es wünschen, werden sie über den Verlauf und das Ergebnis informiert. Wenn sie anonym bleiben möchten, erfolgt keine weitere Information. Bei Hinweisen zu Zulieferern werden diese in die Klärung einbezogen.
5. Schutz der Hinweisgebenden und Betroffenen
Das Hinweisgebersystem gewährleistet Anonymität und Datensicherheit. Hinweisgebende sind vor Benachteiligung oder Sanktionen geschützt. Auch fälschlich beschuldigte Personen werden vor Nachteilen bewahrt.
6. Überprüfung und Anpassung
Das Verfahren wird regelmäßig (in der Regel jährlich) auf Wirksamkeit überprüft und bei Bedarf angepasst.
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